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TC Mietingen 1978 e.V.  - Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum TC Mietingen 1978 e.V. und anerkenne die Vereinssatzung 
sowie die Satzung der übergeordneten Sportverbände.  
Die Vereinssatzung liegt im Tennisheim aus. 

 

_____________________________ ______________________ ____________________ 
Nachname    Vorname   geboren am 

_____________________________ ______________________ ____________________ 
Straße     Wohnort    Nationalität 

_____________________________ ____________________ 
Telefon-Nr.    Mobil-Telefonnr. 

 

Von der derzeitig gültigen Beitragsordnung habe ich Kenntnis erhalten. 
Zum Zeitpunkt des ersten Beitragseinzug bzw. Eintritt gilt für mich: 

• Beitragsklasse: _______ - Nr. 30 Einzelperson (90 €) 

  (bitte angeben) - Nr. 31  Ehepaar (150 €) 
    - Nr. 32 Familie (175 €) 
    - Nr. 33 Kind (bis 9 Jahre / 35 €) 
    - Nr. 34 Schüler/Jugendlicher (bis 18 Jahre / 38 €) 
    - Nr. 35 Azubi, Student (bis 27 Jahre – gültig nur mit Bescheinigung / 38€) 

    - Nr. 36  passiv (26 €) 

 

Der Austritt aus dem TC Mietingen 1978 e.V. ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und 
muss bis zum 30.09. des laufenden Jahres schriftlich dem Vorstand erklärt werden. 

 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige Ich dem TC Mietingen 1978 e.V. bis auf Widerruf den Jahresbeitrag, sowie die 
anfallenden Kosten aus meinem Verzehr im Tennisheim bei Fälligkeit zu Lasten meines 
untenstehenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Änderungen meiner Bankverbindung werde ich 
dem TC Mietingen 1978 e.V. unverzüglich mitteilen.  

Ich erlaube meinen Kindern den Verzehr im Tennisheim in einer Liste einzutragen. Die Kosten werden 
ebenfalls durch Lastschrift eingezogen.  

 
 

_______________________________________ _____________________________________ 
Name des Kontoinhabers     Bank   

    

_________________________________________________________________________________ 
IBAN 

 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes 
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Regelung von Arbeitsstunden 

 

Der TC Mietingen möchte keine Beitragserhöhung, sondern eine gerechtere Verteilung der 

anfallenden Arbeiten für unseren Verein. 

Dies betrifft nicht nur Aufgaben in und um den Tennisplatz/Tennisheim, sondern auch 

Veranstaltungen, die der TC Mietingen organisiert. Nur so können wir benötigtes Geld einnehmen. 

Daher wurde an der Hauptversammlung am 17 März 2014 folgendes beschlossen: 

Folgende Vereinsmitglieder werden zu je 10 Stunden Arbeitseinsätze verpflichtet: 

- Mitglieder, die den Tennisplatz aktiv nutzen und zwischen 12 und 70 Jahre alt sind 

o z.B. Trainingsteilnehmer, Mannschaftsspieler 

- WhiteCard Besitzer, die mehr als 5 Mal den Tennisplatz benutzt haben (es fallen dann nur 

5 Arbeitsstunden an) 

Anstehende Arbeitseinsätze sind am Infobrett am Tennisheim ausgehängt. Es gibt immer etwas zu 

tun.  

Die geleisteten Arbeitsstunden müssen von einem Vorstandsmitglied auf den vorbereiteten 

Arbeitslisten abgezeichnet, d.h. bestätigt werden. 

Nicht geleistete Arbeitsstunden werden bei Erwachsenen mit 15 €, bei Jugendlichen, Studenten und 

Azubis mit 10 € berechnet.  

Mitglieder ab dem 70. Lebensjahr dürfen natürlich sehr gerne Arbeitsstunden leisten, sind hierzu aber 

nicht mehr verpflichtet. 

Innerhalb der Familie können bis zu 5 Stunden übertragen werden. 

Abrechnung und Abbuchung erfolgen jeweils zu Beginn des folgenden Jahres. 

Natürlich freuen wir uns über jede helfende Hand, auch wenn keine Arbeitsstunden zu leisten sind, 

oder die 10 Std bereits voll sind.  

 

 

Gez. Die Vorstandschaft des TC Mietingen 

 

 


